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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Frage, ob die Befolgung einer Weisung zu den Dienstp>ichten des Beamten gehört, einerseits und die Frage der

"schlichten" Rechtswidrigkeit der Weisung andererseits bilden unterschiedliche Gegenstände von

Feststellungsverfahren.
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Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung
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